
Geschäftsordnung 
für Gemeinderat und Ausschüsse  

der Gemeinde Halsbrücke 
 
Präambel 
 
Aufgrund von § 38 Abs.  2 der Gemeindeordnung für den Freistaat  Sachsen 
(SächsGemO) vom 21.Apr i l  1993 (Sächsisches Gesetz-  und Verordnungsblat t  
1993 S.301) hat  der Gemeinderat  der Gemeinde Halsbrücke folgende Ge-
schäf tsordnung beschlossen: 
 

 
I .  Geschäftsführung des Gemeinderates 

 
 

1. Vorbereitung der Sitzungen des Gemeinderates 
 
 

§ 1 Einberufung der Sitzung 
 

(1)  Der Gemeinderat  beschl ießt  über Ort  und Zeit  se iner regelmäßigen Sitzun-
gen; diese sol len mindestens einmal im Monat stat t f inden. Die Einberufung 
erfolgt  schr if t l ich durch den Bürgermeister  und muss den Mitg l iedern des 
Gemeinderates mindestens 5 vol le Tage vor dem Sitzungstag,  den Tag der 
Absendung nicht  eingerechnet,  zugehen. Mit  der Einberufung sind den Mit -
g l iedern des Gemeinderates d ie Verhandlungsgegenstände mitzute i len.  
Dabei s ind die für  die Beratung erforderl ichen Unter lagen beizufügen, so-
weit  n icht  das öf fent l iche Wohl oder berecht ig te Interessen Einzelner ent-
gegenstehen. 

 

(2)  Der Gemeinderat  ist  außerdem einzuberufen,  wenn es d ie Geschäf ts lage 
erfordert .  Abs.  1 g i l t  entsprechend. 

 

(3)  Der Gemeinderat  ist  unverzügl ich einzuberufen, wenn es ein Vier tel  der 
Gemeinderäte unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes beantragt . 
Abs.  1 g i l t  entsprechend. 

 

(4)  In Ei l fä l len kann der Gemeinderat  formlos und unter Verzicht  auf  die Ein-
haltung der Ladungsfr ist ,  jedoch unter Angabe der Verhandlungsgegen-
stände einberufen werden. 

 
 

§ 2 Aufstel lung der Tagesordnung 
 

(1)  Der Bürgermeister  stel l t  d ie Tagesordnung in eigener Verantwortung auf . 
Soweit  der Gemeinderat  die Beratung von Verhandlungsgegenständen be-
schlossen hat ,  hat  der Bürgermeister  diese in die Tagesordnung aufzuneh-
men. 

 

(2)  Auf  Antrag von mindestens einem Fünftel  der Gemeinderäte ist  ein Ver-
handlungsgegenstand auf  die Tagesordnung spätestens der übernächsten 
Sitzung des Gemeinderates zu setzen.  Dies g i l t  n icht ,  wenn der Gemeinde-
rat  denselben Verhandlungsgegenstand innerhalb der letzten 6 Monate be-
rei ts behandelt  oder wenn sich seit  der Behandlung die Sach- oder Rechts-
lage wesent l ich geändert  hat .  

 
(3)  Der Bürgermeister  legt  die Reihenfolge der einzelnen Verhandlungsgegen-

stände fest  und best immt unter Beachtung der gesetzl ichen Vorschr i f ten, 



welche Verhandlungsgegenstände in nichtöf fent l icher Sitzung behandelt  
werden sol len.   

 

(4)  Verhandlungsgegenstände, die n icht  in die Zuständigkeit  des Gemeindera-
tes fal len,  darf  der Bürgermeister  nicht  in die Tagesordnung aufnehmen. 

 
 

§ 3 Ortsübliche Bekanntgabe 
 

Zeit ,  Ort und Tagesordnung der öf fent l ichen Sitzungen sind vom Bürger-
meister  unter Einhal tung einer Fr ist  von 5 Tagen ortsübl ich bekannt zu ge-
ben. Dies g i l t  n icht  bei der Einberufung des Gemeinderates in Ei l fä l len.  
 
 

§ 4 Tei lnahmepfl icht 
 

Die Mitg l ieder des Gemeinderates sind verpf l ichtet ,  an den Sitzungen des 
Gemeinderates tei lzunehmen. Im Fal le einer Verhinderung ist  dies unver-
zügl ich,  spätestens zu Beginn der Sitzung, dem Bürgermeister  schr i f t l ich 
oder mündl ich mitzutei len.  Die Mit tei lungspf l icht  besteht  auch für  den Fal l ,  
dass ein Mitg l ied des Gemeinderats eine Sitzung vorzeit ig  ver lassen wi l l .  
 
 
 

2. Durchführung der Sitzungen des Gemeinderates 
 

 
a)  Al lgemeines 

 
 

§ 5 Öffentl ichkeit der Sitzungen 
 

(1)  Die Sitzungen des Gemeinderates sind öf fent l ich.  Jedermann hat  das 
Recht,  als Zuhörer an öf fent l ichen Sitzungen des Gemeinderates tei lzu-
nehmen, soweit  d ies die räuml ichen Verhältnisse gestat ten.  Die Zuhörer 
s ind n icht  berecht ig t ,  das Wort  zu ergreifen oder s ich sonst  an den Ver-
handlungen des Gemeinderates zu bete i l igen.  

 

(2)  In nichtöf fent l icher Sitzung wird verhandelt ,  wenn das öf fent l iche Wohl   
oder berecht ig te Interessen Einzelner eine n ichtöf fent l iche Beratung des 
Verhandlungsgegenstandes erfordern.  Für die Beratung folgender Angele-
genheiten wird die Öffent l ichkeit  generel l  ausgeschlossen: 

 

 a)  Personalangelegenheiten 
 b)  Liegenschaf tsachen 
 c)  Auf tragsvergaben 
 d)  Angelegenheiten der ziv i len Verteidigung 

e) Einzelfäl le in Abgabenangelegenheiten 
f ) Angelegenheiten der Rechnungsprüfung mit  Ausnahme der Beratung  
des Prüfungsergebnisses (§104 Abs.2 Satz4 SächsGemO) 

 
(3)  Über Anträge aus der Mit te des Gemeinderates,  einen Verhandlungsge-

genstand entgegen der vom Bürgermeister  aufgestel l ten Tagesordnung in 
öf fent l icher oder n ichtöf fent l icher Sitzung zu behandeln,  wird in  nichtöf fent-
l icher Sitzung beraten und entschieden. Beschl ießt  der Gemeinderat ,  einen 
Verhandlungsgegenstand in öf fent l icher Sitzung zu behandeln,  so hat  der 
Bürgermeister  diesen auf  die Tagesordnung der nächsten Si tzung des Ge-
meinderates zu setzen.  

 



 
§ 6 Vorsitz im Gemeinderat 

 

(1)  Der Bürgermeister  führt  den Vorsitz im Gemeinderat .  Im Fal le se iner Ver-
hinderung übernimmt sein Stel lvert reter  den Vorsitz.  Sind mehrere Stel lver-
t reter  bestel l t ,  so sind sie in der gemäß § 54 Abs.  1 Satz 4 SächsGemO 
festgelegten Reihenfolge zur Stel lvert retung berufen.  Sind al le bestel l ten 
Stel lvert reter  vorzei t ig  ausgeschieden oder s ind im Fal le der Verhinderung 
des Bürgermeisters auch sämtl iche Stel lvert reter  verh indert ,  hat  der Ge-
meinderat  unverzügl ich einen oder mehrere Stel lvert reter  neu oder auf  die 
Dauer der Verhinderung zusätzl ich zu bestel len.  Bis  zu d ieser Bestel lung 
nimmt das an Lebensjahren älteste,  nicht  verhinderte Mitg l ied des Gemein-
derates die Aufgaben des Stel lvert reters des Bürgermeisters wahr.  

 

(2)  Der Bürgermeister  eröf fnet  und schl ießt  die Sitzung und le i tet  die Verhand-
lungen des Gemeinderates.  Er kann die Verhandlungslei tung vorüberge-
hend an einen Gemeinderat  abgeben. 

 

(3)  Der Bürgermeister übt  die Ordnungsgewalt  und das Hausrecht  aus.  
 
 

§ 7 Beschlussfähigkeit  des Gemeinderates 
 

(1)  Vor Eintr i t t  in die Tagesordnung stel l t  der Bürgermeister  die ordnungsge-
mäße Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit  des Gemeinderates fest 
und lässt  dies in der Niederschr i f t  vermerken. Der Gemeinderat  ist  be-
schlussfähig,  wenn mindestens die Häl f te al ler  Mitg l ieder anwesend und 
st immberecht ig t  ist .  Bei Befangenheit  von mehr als der Hälf te al ler  Mitg l ie-
der ist  der Gemeinderat  beschlussfähig, wenn mindestens e in Vier tel  al ler  
Mitg l ieder anwesend und st immberecht ig t  ist .  Ist  der Gemeinderat  wegen 
Befangenheit  von Mitg l iedern n icht  beschlussfähig,  entscheidet  der Bür-
germeister  an seiner Stel le  nach Anhörung der nicht  befangenen Gemein-
deräte.  Sind auch der Bürgermeister  und sein Stel lvert reter  befangen, kann 
der Gemeinderat  ein st immberecht ig tes Mitg l ied für  die anstehende Ent-
scheidung zum Stel lvert reter  des Bürgermeisters bestel len.  Macht der Ge-
meinderat  von dieser Mögl ichkeit  keinen Gebrauch, so muss der Bürger-
meister  die Sitzung schl ießen und d ie Rechtsaufsichtsbehörde unterr ichten. 
Diese kann alsdann einen Beauf t ragten bestel len,  der den Vorsitz im Ge-
meinderat  für  die anstehende Entscheidung übernimmt (§ 117 SächsGe-
mO).  

 

(2)  Ist  der Gemeinderat  nicht  beschlussfähig,  so hat  der Bürgermeister  die Sit -
zung zu schl ießen. Er muss alsdann e ine zweite Sitzung des Gemeindera-
tes einberufen,  in der dieser beschlussfähig ist,  wenn mindestens 3 Mit -
g l ieder anwesend und st immberecht ig t  s ind;  bei  der Einberufung der zwei-
ten Sitzung ist  hierauf  hinzuweisen.  Die zweite Sitzung entfäl l t ,  wenn weni-
ger als 3 Mitg l ieder des Gemeinderates st immberecht ig t s ind.   

 
 

§ 8 Befangenheit  von Mitgliedern des Gemeinderates 
 

(1)  Muss ein Mitg l ied des Gemeinderates annehmen, nach § 20 SächsGemO 
von der Mitwirkung an der Beratung und Entscheidung eines Verhand-
lungsgegenstandes wegen Befangenheit  ausgeschlossen zu sein,  so hat  es 
den Ausschl ießungsgrund vor Eintr i t t  in die Verhandlung unaufgefordert 
dem Bürgermeister  anzuzeigen und den Sitzungsraum zu ver lassen; bei e i-
ner öf fent l ichen Sitzung darf  es als Zuhörer in dem für  die Zuhörer be-
st immten Tei l  des Si tzungsraumes anwesend bleiben.  

 



(2)  Ob ein Ausschl ießungsgrund in der Person eines Mitg l iedes des Gemeinde-
rates vor l iegt ,  entscheidet  im Zweifelsfal l  der Gemeinderat ,  und zwar in 
Abwesenheit  des Betrof fenen. 

 

(3)  Verstößt ein Mitg l ied des Gemeinderates gegen die Offenbarungspf l icht 
nach Abs.  1,  so stel l t  der Gemeinderat  dies durch Beschluss fest .  Der Be-
schluss ist  in die Niederschr i f t  aufzunehmen. 

 
 

§ 9 Tei lnahme an Sitzungen des Gemeinderates 
 

(1)  Der Gemeinderat  kann sachkundige Einwohner und Sachverständige zur 
Beratung einzelner Angelegenheiten h inzuziehen. An der Entscheidung der 
Angelegenheit  dürfen sich die Geladenen nicht  betei l igen.  

 

(2)  Bei der Vorbereitung wicht iger Entscheidungen kann der Gemeinderat  be-
t rof fenen Personen und Personengruppen Gelegenheit  geben, ihre Auf fas-
sung vorzutragen (Anhörung),  soweit  n icht  die Anhörung bereits gesetzl ich 
vorgeschr ieben ist .  An der Beratung dürfen die Geladenen nicht  tei lneh-
men. 

 

(3)  Der Gemeinderat  kann bei öf fent l ichen Sitzungen Einwohnern im Sinne von 
§ 10 SächsGemO sowie Vertretern von Bürger ini t iat iven die Mögl ichkeit  
einräumen, Fragen zu stel len oder Anregungen und Vorschläge zu unter-
breiten (Fragestunde).  Die Fragen, Anregungen und Vorschläge müssen 
sich auf  Angelegenheiten der Gemeinde beziehen. Zu den Fragen nimmt 
der Bürgermeister  oder ein von ihm Beauf tragter Stel lung.  Eine Beratung 
f indet  nicht  stat t .  

 

(4)  Der Bürgermeister  kann den Vortrag in den Sitzungen des Gemeinderates 
einem Bediensteten der Gemeinde übertragen; auf  Ver langen des Gemein-
derates muss er einen solchen zu sachverständigen Auskünften hinzuzie-
hen. 

 
 

b)  Gang der Beratungen 
 
 

§ 10 Änderung und Erweiterung der Tagesordnung 
 

(1)  Der Gemeinderat  kann vor Eintr i t t  in die Tagesordnung beschl ießen,  
 a)  die Reihenfolge der Verhandlungsgegenständen zu ändern 
 b)  Verhandlungsgegenstände zu tei len oder miteinander zu verbinden 

c)  die Beratung eines in öf fent l icher Sitzung vorgesehenen Verhandlungs-
gegenstandes in die nichtöf fent l iche Sitzung zu verweisen,  wenn es sich 
nach Auffassung des Gemeinderates um eine geheimhaltungsbedürf t ige 
Angelegenheit  im Sinne von § 19 Abs.  2 SächsGemO handelt .  

 

(2)  Die Tagesordnung kann in der Sitzung durch Beschluss des Gemeinderates 
erweiter t  werden, soweit  es sich um Verhandlungsgegenstände handelt ,  d ie 
als Ei l fä l le im Sinne von § 36 Abs.  3 Satz 4 SächsGemO anzusehen sind. 
Der Beschluss ist  in die Niederschr i f t  aufzunehmen. 

 

(3)  Verhandlungsgegenstände, die nach Auffassung des Gemeinderates nicht  
in seine Zuständigkeit  fal len (§ 36 Abs.  5 Satz 2 SächsGemO), muss der 
Gemeinderat  durch Beschluss von der Tagesordnung absetzten.  Der Be-
schluss ist  in der Niederschr i f t  aufzunehmen. 

 
 



§ 11 Redeordnung 
 

(1)  Der Bürgermeister  ruf t  jeden Punkt  der Tagesordnung nach der vorgesehe-
nen oder beschlossenen Reihenfolge unter Bezeichnung des Verhand-
lungsgegenstandes auf  und stel l t  d ie  Angelegenheit  zur Beratung.  W ird ei-
ne Angelegenheit  beraten,  die auf  Antrag von mindestens einem Fünf tel  der 
Gemeinderäte auf  die Tagesordnung gesetzt  wurde,  so is t  zunächst  den 
Antragstel lern Gelegenheit  zu geben, ihren Antrag zu begründen. Im Übr i-
gen erhält ,  soweit  e ine Ber ichterstat tung vorgesehen ist ,  zunächst  der Be-
r ichterstat ter das Wort .  

 

(2)  Wer das Wort  ergreifen wi l l ,  hat  s ich durch Aufheben der Hand zu melden. 
Melden sich mehrere Mitg l ieder des Gemeinderates g leichzeit ig ,  so be-
st immt der Bürgermeister  die Reihenfolge der Wortmeldungen. 

 

(3)  Außerhalb der Reihenfolge erhält  das Wort ,  wer Anträge zur Geschäf tsord-
nung stel len wi l l .  

 

(4)  Der Bürgermeister hat  jederzeit  das Recht,  s ich an der Beratung zu betei l i -
gen.  

 
 

§ 12 Anträge zur Geschäftsordnung 
 

(1)  Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit  von jedem Mitg l ied des 
Gemeinderates gestel l t  werden. Dazu gehören insbesondere folgende An-
träge:  

 

 a)  auf  Schluss der Aussprache 
 b)  auf  Schluss der Redner l iste 
 c)  auf  Verweisung an einen Ausschuss oder an den Bürgermeister  
 d)  auf  Vertagung 
 e)  auf  Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung 
 f )  auf  Ausschluss oder W iederherstel lung der Öffent l ichkeit  
 g) auf  nament l iche oder geheime Abst immung 
 h)  auf  Absetzung einer Angelegenheit  von der Tagesordnung 
 
 (2) Über Anträge zur Geschäf tsordnung hat der Gemeinderat  gesondert  vor-

ab zu entscheiden.  Werden mehrere Anträge zur Geschäf tsordnung g leich-
zeit ig  gestel l t ,  so ist  über den jewei ls weitestgehenden Antrag zuerst  abzu-
st immen. In Zweifelsfäl len best immt der Bürgermeister  die Reihenfolge der 
Abst immungen. 

 
 

§ 13 Schluss der Aussprache, Schluss der Rednerl iste 
 

Jedes Mitg l ied des Gemeinderates,  das sich nicht  an der Beratung betei l ig t 
hat ,  kann ver langen, dass die Beratung des Verhandlungsgegenstandes 
beendet oder  die Redner l iste geschlossen wird.  W ird ein solcher Antrag 
gestel l t ,  so g ibt  der Bürgermeister  die bereits vor l iegenden Wortmeldungen 
bekannt.  Gibt  der Gemeinderat  dem Antrag stat t ,  so ist  die Aussprache so-
for t  bzw. nach Erschöpfung der Redner l iste zu schl ießen. 

 
 

§ 14 Anträge zur Sache 
 

(1)  Jedes Mitg l ied des Gemeinderates ist  berecht ig t ,  zu jedem Verhandlungs-
gegenstand Anträge zu stel len,  um eine Entscheidung in der Sache herbei-
zuführen (Anträge zur Sache).  Die Anträge müssen einen abst immungsfä-



higen Beschlussentwurf  enthalten.  Dies g i l t  auch für  Zusatz-  und Ände-
rungsanträge.  

 

(2)  Anträge,  die Mehrausgaben oder Mindereinnahmen gegenüber den Ansät-
zen des Haushaltsplanes zur Folge haben, müssen mit  einem Deckungs-
vorschlag verbunden werden. 

 
 

§ 15 Beschlussfassung 
 

(1)  Nach Schluss der Aussprache stel l t  der Bürgermeister  die zu dem Verhand-
lungsgegenstand gestel l ten Sachanträge zur Abst immung. Der weitestge-
hende Antrag hat  Vorrang.  In Zweifelsfäl len best immt der Bürgermeister  die 
Reihenfolge der Abst immung. 

 

(2)  Der Gemeinderat  st immt in der Regel of fen ab.  Die Abst immung erfolgt 
durch Handzeichen, soweit  n icht  der Gemeinderat  im Einzelfal l  etwas ande-
res beschl ießt .   

 

(3)  Aus wicht igem Grund kann der Gemeinderat  geheime Abst immung be-
schl ießen. Geheime Abst immung erfolgt durch Abgabe von St immzetteln.  

 

(4)  Auf  Antrag von mindestens einem Fünftel  der Ratsmitg l ieder erfolgt na-
ment l iche Abst immung. Bei nament l icher Abst immung ist  die St immabgabe 
jedes einzelnen Mitg l iedes des Gemeinderates in der Niederschr i f t  zu ver-
merken. W ird zum selben Verhandlungsgegenstand sowohl ein Antrag auf  
nament l iche a ls auch auf  geheime Abst immung gestel l t ,  so hat  der Antrag 
auf  geheime Abst immung Vorrang. 

 

(5)  Die Beschlüsse werden mit  St immenmehrheit  gefasst.  Bei St immengleich-
heit  ist  der Antrag abgelehnt .  St immenenthaltungen werden bei der Ermit t -
lung der St immenmehrheit  nicht  berücksicht ig t .  

 
(6)  Das Abst immungsergebnis wird vom Bürgermeister bekannt gegeben und in 

der Niederschr i f t  festgehalten.  
 

(7)  Über Gegenstände einfacher Art  kann der Gemeinderat  im Wege der Offen-
legung oder im schri f t l ichen Verfahren beschl ießen. Der damit  verbundene 
Antrag ist angenommen, wenn kein Mitg l ied des Gemeinderates wider-
spr icht .  

 
 

§ 16 Wahlen 
 

(1)  Wahlen werden geheim mit  St immzettel  vorgenommen. Es kann of fen ge-
wählt  werden, wenn kein Mitg l ied des Gemeinderates widerspr icht .  Auf  dem 
St immzettel  ist  der Name des zu W ählenden anzugeben oder anzukreuzen. 
Unbeschr i f tete St immzettel  gelten als St immenthaltung,  auf  denen „ ja“  oder 
„nein“  vermerkt  ist ,  s ind ungült ig ,  es sei  denn, dass nur e i  n e Person zur 
Wahl ansteht .  

 

(2)  Gewählt  ist ,  wer die Mehrheit  der St immen der anwesenden St immberech-
t ig ten erhalten hat .  Wird eine solche Mehrheit  bei der Wahl nicht  erreicht ,  
f indet  zwischen den beiden Bewerbern mit  den meisten St immen eine 
St ichwahl stat t ,  bei  der die e infache Mehrheit  der abgegebenen St immen 
entscheidet .  Bei St immengleichheit  entscheidet  das Los.  Steht  nur eine 
Person zur Wahl an,  f indet  im Fal le des Satzes 3 e in zweiter  Wahlgang 
stat t ,  bei dem die einfache Mehrheit  der  abgegebenen St immen ausreicht .  

 
 



§ 17 Fragerecht der Mitgl ieder des Gemeinderates 
 

(1)  Jedes Mitg l ied des Gemeinderates kann an den Bürgermeister  schr if t l iche 
Anf ragen zu einzelnen Angelegenheiten der Gemeinde r ichten.  Anfragen 
sind mindestens 5 Werktage vor Beginn der nächstfolgenden Sitzung des 
Gemeinderates dem Bürgermeister  zuzule i ten.  Die Beantwortung hat  
schr i f t l ich zu er folgen,  wenn der Fragestel ler  es ver langt .  

 

(2)  Jedes Mitg l ied des Gemeinderates ist  darüber hinaus berecht ig t ,  nach Er-
ledigung der Tagesordnung mündl iche Anf ragen zu Angelegenheiten der 
Gemeinde an den Bürgermeister  zu r ichten.  Die Anf ragen dürfen sich n icht 
auf  Verhandlungsgegenstände der betref fenden Sitzung des Gemeinderates 
beziehen. Sie müssen kurz gefasst  sein und e ine kurze Beantwortung er-
mögl ichen. Der Fragestel ler  darf  jewei ls nur eine Zusatzf rage stel len.  Ist 
eine sofort ige Beantwortung nicht  mögl ich,  kann der Fragestel ler  auf  eine 
Beantwortung in der nächsten Sitzung des Gemeinderates oder auf  eine 
schr i f t l iche Beantwortung verwiesen werden. Die Beantwortung von Anf ra-
gen hat  innerhalb einer angemessenen Fr ist  zu er folgen.  

 

(3)  Anf ragen dürfen zurückgewiesen werden, wenn 
 a)  s ie nicht  den Best immungen der Absätze 1 oder 2 entsprechen. 
 b)  die begehrte Auskunft  demselben oder einem anderen Fragestel ler   

innerhalb der letzten 6 Monate er tei l t  wurde.  
 c)  die Beantwortung of fenkundig mit  einem unverhältnismäßigen Aufwand  

verbunden wäre.  
 

(4)  Eine Aussprache f indet  nicht  stat t .  
 
 

§ 18 Fragerecht von Einwohnern 
 

(1)  Innerhalb e iner vom Gemeinderat  in öf fent l icher Sitzung anberaumten Fra-
gestunde  (§ 44 Abs.  3 SächsGemO) ist  jeder Einwohner berecht ig t ,  münd-
l iche Anf ragen an den Bürgermeister  zu r ichten.  Die Anf ragen müssen sich 
auf  Angelegenheiten der Gemeinde beziehen. 

 

(2)  Melden sich mehrere Einwohner g leichzeit ig ,  so best immt der Bürgermeis-
ter  die Reihenfolge der Wortmeldungen. Jeder Fragestel ler  ist  berecht ig t ,  
höchstens eine Zusatzf rage zu stel len.  

 

(3)  Die Beantwortung der f ragen erfolgt  im Regelfal l  mündl ich durch den Bür-
germeister.  Ist  eine sofort ige Beantwortung nicht  mögl ich,  so kann der Fra-
gestel ler  auf  schr if t l iche Beantwortung verwiesen werden. 

 

(4)  Eine Aussprache f indet  nicht  stat t .  
 
 

c)  Ordnung in den Sitzungen 
 
 

§ 19 Ordnungsgewalt  und Hausrecht des Bürgermeisters 
 

(1)  In den Sitzungen des Gemeinderates übt  der Bürgermeister  die Ordnungs-
gewalt  und das Hausrecht  aus.  Seiner Ordnungsgewalt  und seinem Haus-
recht  unter l iegen al le Personen, die s ich während einer Sitzung des Ge-
meinderates im Sitzungssaal aufhalten.  Wer sich als Zuhörer ungebühr l ich 
benimmt oder sonst die Würde der Versammlung ver letzt ,  kann vom Bür-
germeister zur Ordnung gerufen und notfal ls aus dem Sitzungssaal gewie-
sen werden. 

 



(2)  Entsteht  während der Sitzung des Gemeinderates unter den Zuhörern stö-
rende Unruhe, so kann der Bürgermeister  nach vorher iger Abmahnung den 
für  die Zuhörer best immten Tei l  des Sitzungssaales räumen lassen, wenn 
die störende Unruhe auf  andere Weise nicht  zu beseit igen is t .  

 
 

§ 20 Ordnungsruf und Wortentziehung 
 

(1)  Redner,  die von Thema abschweifen,  kann der Bürgermeister  zur Sache 
rufen.  

 

(2)  Redner,  die ohne Worter tei lung das Wort  an sich reißen, kann der Bürger-
meister  zur Ordnung rufen.  

 

(3)  Hat ein Redner bereits zweimal e inen Ruf  zur Sache (Abs.1) oder einen 
Ordnungsruf  (Abs.  2)  erhalten,  so kann der Bürgermeister  ihm das Wort 
entziehen, wenn der  Redner Anlass zu einer weiteren Ordnungsmaßnahme 
gibt .  
Einem Redner,  dem das Wort  entzogen ist ,  darf  es in derselben Sitzung zu 
dem betref fenden Verhandlungsgegenstand nicht  wieder er tei l t  werden. 
 

 
§ 21 Entzug der Sitzungsentschädigung, Ausschluss aus der Sitzung 

 

Bei grobem Verstoß gegen die Ordnung kann ein Mitg l ied des Gemeindera-
tes vom Bürgermeister  aus dem Beratungsraum verwiesen werden. Mit  dem 
Ausschluss aus der Sitzung ist  der Ver lust  des Anspruchs auf  die auf  den 
Sitzungstag entfal lende Entschädigung verbunden. Satz 1 g i l t  entsprechend 
für  andere Personen, die gemäß § 9 dieser Geschäftsordnung an den Sit -
zungen des Gemeinderates tei lnehmen. 

 
 

§ 22 Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen 
 

(1)  Gegen Ordnungsmaßnahmen nach § 21 dieser Geschäf tsordnung steht  dem 
Betrof fenen der Einspruch zu.  

 

(2)  Über die Berecht igung der Ordnungsmaßnahme bef indet  alsdann der Ge-
meinderat  in der nächsten Sitzung, jedoch ohne die St imme des Betrof fe-
nen. Diesem ist  zuvor Gelegenheit  zur Stel lungnahme zu geben. Die Ent-
scheidung des Gemeinderates ist  dem Betrof fenen bekannt zu geben. 

 
 
 

3. Niederschrift  über die Sitzungen des Gemeinderates,  
Unterrichtung der Öffentlichkeit  

 
 

§ 23 Niederschrift  über die Sitzungen des Gemeinderates 
 

(1)  Über den wesent l ichen Inhalt  der Verhandlungen des Gemeinderates ist 
eine Niederschr i f t  zu fer t igen. Sie muss insbesondere enthalten:  

 a)  den Namen des Vorsitzenden, 
 b)  die Zahl der anwesenden und die Namen der abwesenden Gemeinderäte 

unter Angabe des Grundes der Abwesenheit ,  
 c)  die Gegenstände der Verhandlung,  
 d)  die Anträge zur Sache und zur Geschäf tsordnung, 
 e)  die Abst immungs- und Wahlergebnisse und 
 f )  den Wort laut  der vom Gemeinderat  gefassten Beschlüsse.  



 

(2)  Die Niederschr i f t  sol l  e ine gedrängte W iedergabe des Verhandlungsver lau-
fes enthalten.  

 

(3)  Die Niederschr i f t  is t  vom Vors itzenden, zwei Mitg l iedern des Gemeindera-
tes,  die an der Sitzung tei lgenommen haben, und dem Schr i f t führer zu un-
terzeichnen. Verweigert  einer der genannten die Unterschr i f t ,  so ist  dies in 
der Niederschr i f t  zu vermerken. Die beiden Gemeinderäte werden von d ie-
sem, der Schr if t führer vom Bürgermeister  bestel l t .  

 

(4)  Die Niederschr i f t  is t  innerhalb eines Monats,  in der Regel jedoch spätes-
tens zur nächsten Sitzung dem Gemeinderat  zur Kenntn is zu br ingen. Über 
die gegen die Niederschr i f t  vorgebrachten Einwendungen entscheidet  der 
Gemeinderat .  

 

(5)  Die Einsichtnahme in die Niederschr i f ten über die öf fent l ichen Sitzungen 
ist  al len Einwohnern der Gemeinde gestat tet .  Mehrfert igungen von Nieder-
schr i f ten über nichtöf fent l iche Sitzungen dürfen weder den Mitg l iedern des 
Gemeinderates noch sonst igen Personen ausgehändigt  werden. 

 
 

§ 24 Unterrichtung der Öffentl ichkeit  
 

(1)  Über den wesent l ichen Inhalt  der vom Gemeinderat  gefassten Beschlüsse 
ist  die Öffent l ichkeit  in geeigneter Weise zu unterreichten.  Die Unterr ich-
tung ist  Sache des Bürgermeisters,  der auch darüber entscheidet ,  in  wel-
cher Weise die Unterr ichtung zu geschehen hat .  

 

(2)  Die Unterr ichtung nach Absatz 1 g i l t  grundsätzl ich auch für Beschlüsse des 
Gemeinderates,  die in nichtöf fent l icher Sitzung gefasst  werden, es sei 
denn, dass der Gemeinderat  im Einzel fal l  ausdrück l ich etwas anderes be-
schlossen hat .  

 
 
 

I I .  Geschäftsführung der Ausschüsse 
 
 

§ 25 Beschließende Ausschüsse 
 

Auf  das Verfahren der beschl ießenden Ausschüsse sind d ie Best immungen 
dieser Geschäf tsordnung über die Geschäf tsführung des Gemeinderates 
(§§ 1 bis 24) s inngemäß anzuwenden. 

 
 

§ 26 Beratende Ausschüsse 
 

(1)  Auf  das Verfahren der beratenden Ausschüsse sind d ie Best immungen die-
ser Geschäftsordnung über die Geschäftsführung des Gemeinderates (§§ 1 
bis 24) s inngemäß anzuwenden, soweit  nicht  die folgenden Absätze abwei-
chende Regelungen enthalten.  

 

(2)  Die Sitzungen der beratenden Ausschüsse sind nicht  öf fent l ich;  die in § 3 
vorgeschr iebene ortübl iche Bekanntgabe entfäl l t .  

 

(3)  Ist  ein beratender Ausschuss wegen Befangenheit  von Mitg l iedern nicht  
beschlussfähig,  so entfäl l t  d ie Vorberatung.  

 

(4)  §§ 17,  18 und 24 dieser Geschäf tsordnung f inden keine Anwendung. 
 



 
 

I I I .  Schlussbestimmungen, Inkrafttreten 
 
 

§ 27 Schlussbestimmungen 
 

Jedem Mitg l ied des Gemeinderates und der Ausschüsse ist  eine Ausfert i -
gung dieser Geschäftsordnung auszuhändigen. W ird die Geschäf tsordnung 
während der Wahlzeit  geändert ,  so ist  auch die geänderte Fassung auszu-
händigen.  
 

 
§ 28 Inkrafttreten 

 

Diese Geschäf tsordnung tr i t t  mit  dem Tage nach der Beschlussfassung 
durch den Gemeinderat  in Kraf t .  Gleichzeit ig  t reten die b isher igen Ge-
schäf tsordnungen der ehemaligen Gemeinden 
 

Conradsdorf    vom 15.11.1991 
Halsbrücke   vom 06.06.1991 und 
Krummenhennersdorf   vom 01.09.1990 
 

außer Kraf t .  
 
 
 
 
Halsbrücke,  den 17.08.1994 
 
 
 
Kiehne 
Bürgermeister  


